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Für die Abwä;;l;ng ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der
Beschlußfassung über den Baulei t. plan maßgebend . Mängel im . Abwägungs--
vorgang sind mir erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das
Abwagungsergr-bn i s von Einfluß gewesen sind (§ 214 BauGB) .

Unbeachtlich s i nd:

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2
bezeichneten Verfahrens-- und Form vor Schriften und

2. Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jahres, in
den Fällen der Nummer 2 innerhalb von 7 Jahren seit Bekanntmachung
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht
wordenes ind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel
"begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Bebauungsplan vom 14.11.1996

GEA.4.2.1997

GEA. 1.71997

. . - . . _ _ . _ . . .



PLANLICHE FESTSETZUNGEN
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Art der baulichen

WA Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

Nicht zugelassen sind Schank- and
Speisewirtschaften nach § 4, Abs. 2
Ziff. 2 BauNVO, Ausnahmen nach Abs. 3
werden ausgeschlossen.

M!

ZONE1

Mischgebiet nach § 6 BauNVO

Das Mischgebiet wird in zwei Zonen
geteilt:

Zone 1 - Mischgebiet gem. § 6 II BauNVO

Unzulässig sind:

Wohngebäude
Geschäfts- und Bürogebäude
Einzelhandelsbetriebe, Schank-

und Speisewirtschaften, sowie Betriebe
des Beherbergungsgewerbes

- Ziffer 5: Anlagen für Verwaltungen,
sowie kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke

- Ziffer 7: Tankstellen
- Ziffer 8: Vergnügungsstätten

Die unzulässige Nutzung als Wohngebäude
bezieht sich nicht auf Betriebsleiter-
wohnungen, sowie Wohnungen für Aufsichts-
und Bereitschaftspersonal, wenn diese
einem Gewerbe- oder einem Gartenbaubetrieb
gem. Ziffer 4 oder 6 dienen. Auf der
Fl.-Nr. 241 (Parzelle 35) sind jedoch auch
diese Arten von Wohnungen unzulässig.

ZONE 2 Zone 2 - Mischg^biet gem. § 6 II BauNVO

Unzulässig sind;

sonstige Gewerbebetriebe
Gartenbaubetriebe
Tankstellen
Vergnügungsstätten



2.

und

2. l Vollgeschosse als Höchstgrenze:
•ir-dgeschoß und ein Vollgeschoß
zulässig Erdgeschoß und

.es Dachgeschoß (EG + DG):

0.4

wird festgesetzt als höchstzulässige
GeschoSflächenzahl (GFZ) (§ 17 SauNVO)
für die Parzellen 3-6, 8, 97 14-18, 23,
24, 27 --"3 i'.nd 35

.-.-stqesetzt als hoch s t zulässige
,:lächenzahi (GFZ} (§ 17 EauNVO)
P,-, r zellen 1 , 2, 7,10-13, 19-22,

unci 34 (Gärtnerei)

2.4



4.

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.

6.1

6.2

7.

7 . 1

Bauweise, F.aulinien, Baugrenzen

0 offene Bauweise

Baugrenzen

Grenzen für Zonen unterschiedlicher
Nutzung bzw. (WA zu MI bzw. Zone 1 zu 2)

u-

SD

GQ

Satteldach

Garagen mit Angabe der Einfahrt

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Sichtdreiecke

Tel]ung der Grundstücke im Rahmen einer
geordneten baulichen Entwicklung (neu zu
vermessen}

Starkstrom Leitung als Erdkabel

Kartenzeichen auf bayerischen Flurkarten

FJ.UI g r and stücksgrenzen m i t Grenzsteiner;

Wohngebäude bestehend

N*



3 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

.3

9 .

9 . 1

9.1.1

Gestaltung der baulichen Anlagen

Allgemeine Festsetzungen für alle Geqäude im

Baukörper Die Mauser sind im Grundriß als Rechteck
oder genicktes Rechteck im Verhältnis von
mirid. 1.25 : 1 auszubilden.
Die Firstrichtung verläuft wie im Plan
eingetragen parallel zur Längsachse des
Gebäudes. Bei Doppelhäusern gilt diese
Regelung für den Baukörper aus zwei
Häusern .

Fassade

Die Gebäudetiefe der Einzelhäuser soll
maximal 10.00 m, die der Doppelhäuser
maximal 12.00 m betragen.
Wintergärten in schlichter Form, vorzugs-
weise mit Pultdach, sind erwünscht.
Erker sind nicht zulässig.

Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes.
Sie ist entweder als klar gegliederte Putz-
fassade oder ganz oder teilweise holzver-
kleide t auszuführen. Fenster sollen
möglichst ähnliche Proportionen aufweisen.
Ortsübliche Stilelemente wie (nicht ange-
schraubte) Fensterläden, Vordächer,Anbau-
ten in klarer, einfacher Gestalt sind
erwünscht.
Putze sind glatt, verrieben oder geschlämmt
auszuführen. Die Oberfläche darf nicht
übermäßig und gewollt strukturiert sein
(keine "Beulen-- oder Löffelputze").
Traditionelle Putzgliederungen wie Lisenen,
FensterUmrandungen und Linienstrukturen
sind erwünscht.

u na



9. 1
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sollen . .i nfache Umwehrungen aus Holz oder
Metall erhalten, Betonbrüstungen oder Um-
wehrurigen si nd unzulässig . BaIkone,
durchiat1 tend über die gesamte Gebäude länge
sind unzulässig. BaIkone sollen möglichst
nicht lang und schmal, sondern kurz und

o gut nutzbar ausgebildet werden.
e 3etonplatten als Balkonboden

vermeiden.

9.1. ung: Zulässig ist die Dacheindeckung in ziegel-
naturroter Farbe. Möglichst sind Pfannen-
oder Falzziegel zu verwenden.
Bei Dachneigung bis zu 28° sind begrünte
Dächer zulässig.

.ufe: Der Dac^überstand an der Traufe (Längs-
seite) -darf im Dachverlauf gemessen
einschließlich Dachrinne max. 1.10 rn,
an Ortgang (Giebel) max. 1.00 m betragen.
Bei BaIkonen auf der Giebelseite
darf der Dachüberstand max. 2. 80 rn betra-
gen . In diesem Fall sind die Pfetten und
der Baikon mit Säulen abzustützen.

9.1 .

Zwerchqi ebel sind zulässig in Hausmitte zur
Betonung besonderer Bauteile oder Räume
(z.B. Treppenhaus , Südanbau, etc . ) -
Die Dachneigung muß der des Hauptdaches
entsprechen . Der First des Zwerchgiebels
muß rnind. 50 crn unter dem First des
Hauptdaches münden .

Anlagen zur Nutzung der Solarenergie
f ür Wasserer wärmumg wie auch Stromerzeugung

dem Dach als auch an der
und erwüns

Eine Teilfläche der Parzeile 8 und 9 sowie
die Parzelle 35 liegen im Baums t urzber eich
des angrenzenden Waldes. In dieser Zone
dürfer, keine Bauteile liegen welche
Wohnzwecken a ienen .
Zusatz i ich ist die Haftung des Wald-
besi tzers gegenüber dem Bauwerber durch
eine Vc rzi chtserk l ärunq auszuschl iessen .



9 . 2 Hauptgebäude/Typen:

9.2.1 Nachfolgende Gebäudetypen sind zulässig:

a) Erdgeschoß und ein Obergeschoß

b) Erdgeschoß und ausgebautes Dachgeschoß

zu a
Satteldach mit beidseitig gleicher Neigung
oder Satteldach aus zwei gegeneinander
gelehnten Pultdachflächen mit Höhenversatz
am First von max. f . 20 m.
Krüppelwalm ist nicht zulässig.

Dachneigung: 1

unzulässig, erlaubt ist ein konstruktiver
Dachfuß von max. 30 cm von OK fertigem
Fußboden (FFB) bis Unterkante
Dachkonstruktion (Sparren):

Dachgauben

Wandhöhe Die Wandhöhe an der Haupttrauflinie von
Oberkante des natürlichen oder des von der
KreisVerwaltung festgesetzten Geländes bis
Unterkante Dachkonstruktion darf max. 6.00m
betragen. Für c) wird dieses Höhenmaß auf
der Talseite genommen.

b) Dachform Satteldach mit beidseitig gleicher Neigung.
Krüppelwalm ist nicht zulässig.

Dachneigung: 28° - 45

zulässig bis max. 1.20 in von Oberkante
des fertigen Fußbodens (FFB) bis Unterkante
Dachkonstruktion (Sparren). Bei Dach-
rücksprüngen hinter die Haupttrauflinie bei
max. 1/3 der Gebäudelänge sind höhere
Kniestöcke bis 2.10 m zulässig.
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an der Hauptiiraufiinie von OK
an Geländes oder von der
ing -osiigasetzem Gelände bis UK

•";r, darf max. 4.50 m betragen.

-rr. iJaciKsei rt; sind zulässig.
s; :>hende Giebeigaube mit max.
h t s L" lache auszubilden . Dabei
möglichst großen Anteil des

'er Vorderfront der Gaube zu
i-de Fensterformate sind

Di; Gruben müssen untereinander gleich sein
Da;- !?-cic nüber^- 1 and der Gauben an Ortgang und
Traure darf max. 0X0 m, der Abstand vom

muß rnind . 2.50m

v e r a r G e r.) a. r .
Vor den Garagen i.i>': In jedem Fa.- i ein Stellplatz mit 5.00m
Lao.Qc zurc orfenc. riehen ^erKehLsrauiii e i nz u halten. Diese
V L -^c!" "•'• c.a '-1 n i ch L /-j „ ii'""!"."• z.•?:; '̂  ü. v,:erden..
Neoenu ̂ baude oertiä": Art 69 (1 ) ,'! , dürfen auf dem gesamten

vir ;.KC "o.n J;ie Grenze gebaute, erdgeschossi-
'•'••di «acji^n sind unabhängig von Firstrich-

uri'"" L'Trd .' rst.horie rulassic. Werden Garagen
d;"i '-.••'.'-:'. -.L e• jze zusdi"n!T\erioebaut, sind diese
eirih,", i L .".: ch z :• gestalten .

"bst.-ind der Garagen zur Grenze kann
ab-ve.Gcüend von der Abstandsregel nach BayBO
^lao . ro bei: ragen .

;x-bi ' r-,.; s;.;"id von der Straße nicht
.T '.. r r •"- i"i'. LID r \y n , Sicntbare Mull —

oii sind unzulässig. Platz für
r i L :-r .;. .st vorzusehen.
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11-.3.2 Wasserschutz

Gilt nur in Zone 2 des Mischqebiets fMT 7^- o ̂

1 1-4 Verkehrsflächen
. . . . .

11.4 . l Straßenverkehrsflächen

Erschließungsstraßen sind

f
11-4.2 Mehrzweckstre-tC

M^V, -

ist

11. 4. 3 Öffentliche

zu

aus

11-4.4 Straßenprofil

wass^ergebundener Bauweise
", berankte

Das Straßenprofil soll folgendermaßen ausgebildet »erden-
l

5_00 (5.50)

von Stellflächen sind neben fctf

v^ SteinS mit tos^en bzw. ̂ atzulassig.
Die Parkplätze sind einzugrünen.

11-4.5 Stellflächen

Zur
asen
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n. 5- Öffentliche Grünflächen

,.
Öffentliche Grünflächen sind als Rasen- bzw. Wiesenflächen
oder Baumscheiben*T_n der Mehr z weckfläche und teilweise in
der Fahrfläche anzulegen.

11.5.1 Baumscheiben im Verkehrsbereich

Die Baumscheiben entlang der Erschließungsstraßen müssen
einen Mindestdurchmesser von 2 m besitzen. Die Baumscheiben
in den Wendeanlagen sind als offene Baumscheiben auszubilden
und mit Rasensaat zu versehen. Abgedeckte Baumscheiben sind
mit je einem Drainage—Gießring zu versehen und mindestens
mit 60 cm Oberboden zu verfüllen. Der Stamm ist mit geeig-
neten Maßnahmen vor Beschädigung zu schützen.

11 .5.2 Bestandssicherung und Pflege vorh." Vegetationsstrukturen

*̂  Die vorhandenen VegetationsStrukturen sind sorgfältig zu
sichern, zu schützen und zu entwickeln,
Insbesondere das Biotop am südlichen Rand 'des Bebauungs-
gebietes ist während der Bauten durch geeignete Maßnahmen
vor Betreten zu schützen.

r

11.5.3 Freiflächenplänes

Alle öffentlichen Grünflächen sind nach Bebauungsplan zu
gestalten.

11.6 Private Frei- und Grünflächen

Alle nicht überbauten und befestigten privaten Flächen
sind mit Bäumen, Sträuchern und Ansaaten zu begrünen. Ein
Freiflächenplan soll Bestandteil der Bauantragsunterlagen
sein.

11.6.1 Befestigte Flächen

Gehwege und GaragenVorplätze dürfen nicht wasserdicht
versiegelt werden. Zulässig sind Natur- und Betonstein-
pflaster auf Kiesbett mit wasserdurchlässigen Fugen,
Schotterräsen sowie Kiesmastix- oder Mineralbetonwege.

11.6.2 Baumpflanzungen

Auf je 200 m2 Grünfläche ist vom Grundstückseigentümer
mindestens ein Baum, vorzugsweise Obstbäume zu pflanzen.
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11.6.3 Pflanzliste

Die Bepflanzuncp-^gll möglichst naturnah mit heimischen
Gehölzen erfolgen. Folgende Bäume und Sträucher stehen zur
Auswahl:

Großkronige Bäume : Spitzahorn, Bergahorn, Zitterpappel,
Winterlinde, Sommerlinde, Stieleiche,
Traubeneiche, Esche, Walnuß, Rotbuche,
Kastanie.

Kleinkronige Bäume: Feldahorn, Hainbuche, Vogelkirsche,
Traubenkirsche, Mehlbeere, Vogelbeere,
Speierling, Eisbeere.

Großsträucher : Hasel, Salweide, Schwarzer Holunder,
Roter Holunder

-
36fc

Kleinsträucher : Weißdorn, Pfaffenhütchen, Hecken-
kirsche, Kreuzdorn, Liguster, Roter
Hartriegel/ Kornelkirsche, Schlehe,
Schneeball

Obstbäume, Rosen, Beerensträucher sowie Spalier— und
Kletterpflanzen "sind uneingeschränkt zulässig.

11.6.4 Unerwünschte Pflanzen (Negativliste)
Folgende Gehölzarten dürfen nicht gepflanzt werden:

.
Trauerweide, Zypressen- und Thujengewächse , Birken

11.7 Einfriedungen

An seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind
Drahtgeflechtzäune zulässig, die berankt oder hinterpflanzt
werden sollen.
Straßenseitige Einfriedungen sind als Zäune mit stehenden
Holzlatten auszubilden. Die Höhe der Zaunfelder darf max.
90 cm von Oberkante Gelände betragen. Zaunsockel höher als
20 cm, sogenannte Jägerzäune sowie Gartentore aus Metall
oder Kunststoff sind nicht zulässig.

Blickdichte Zäune oder Bepflanzungen im
Bereich der Sichtdreiecke sind unzulässig.

11.8 Grünzone als Schutzzone um die Gärtnerei

Die Fläche ist Bestandteil der jeweils angrenzenden
Parzellen. Sie ist dicht mit heimischem Buschwerk und
niedrigen Bäumen zu bepflanzen (Schutz vor Emissionen
der Gärtnerei). Die Höhe des Bewuchses darf jedoch nicht
über die Firsthöhe der Gewächshäuser (ca. 5 m) reichen.

11.9 Für das Grundstück Fl.Nr. 300 Gemarkung Tiefenbach (Gartenbau-
betrieb - Ml - Zone 1) wird ein Zu- und Abfahrverbot zur neuen
Planstraße festgesetzt, um die an die Straße angrenzende Grünfläche
zu erhalten und zu sichern.



Weitere Verfahrensvermerke:

Eine Verletzung von Verfataens- und Formvorschriften des Baugesetz-
buchs ist für die Rechtswirfeamkeit der Bebauungspläne nach dem
Baugesetzbuch nur beachtlich, wenn

1 . die Vorschriften über die Beteiligung der Bürger und der Träger
öffentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 und 3, §§ 4, 13 Abs. 1 Satz 1
und Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 10 Satz 2 und § 34 Abs. 5 Satz 1
BauGB verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei
Anwendung der Vorschriften einzelne berührte Träger öffentlicher
Belange nicht beteiligt oder bei Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 2
oder § 13 die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind,

2. die Vorschriften über den Erläuterungsbericht und die Begründung
der Bebauungspläne sowie ihrer Entwürfe nach § 3 Abs. 2, § 5
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 11
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn der Erläute-
rungsbericht oder die Begründung der Bebauungsplanes oder ihrer
Entwürfe unvollständig sind,

3. ein Beschluß der Gemeinde über den Bebauungsplan nicht gefaßt,
eine Genehmigung nicht erteilt, das Anzeigeverfahren nicht durch-
geführt , die Satzung unter Verstoß gegen § 11 Abs. 3 Satz 2 BauGB
in Kraft gesetzt oder der mit der Bekanntmachung des Bebauungs-
plans verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist.

Soweit in den Fällen des Satzes l Nr. 2 der Erläuterungsbericht oder
die Begründung in den für die Abwägung wesentlichen Beziehungen un-
vollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen,
wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird.

Für die RechtsWirksamkeit der Bauleitpläne ist auch eine Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans zum Flächen-
nutzungsplan nach § 8 Abs. 2 und 4 BauGB unbeachtlich, wenn

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen
Bebauungsplans (§ 8 Abs, 2 Satz 2 BauGB) oder an die in § 8
Abs. 4 BauGB bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung
eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden
sind,

2. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB hinsichtlich des Entwickeins des
Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist,
ohne daß hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende
geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist,

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden
ist, dessen Unwirksamkeit wegen Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften einschließlich des § 6 BauGB sich nach Bekannt-
machung des Bebauungsplans heraussteJ t,

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 BauGB verstoßen worden ist,
ohne daß die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt
worden ist.


